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Die in Art. 35 DS-GVO verankerte Datenschutz-Folgenabschätzung (DSFA) 
folgt in ihrer Ausprägung dem risikobasierten Ansatz der DS-GVO – der 
Abstimmung der Pflichten des Verantwortlichen auf das Risiko der Daten-
verarbeitung. Mithilfe der DSFA sollen Risiken für die Rechte und Freiheiten 
natürlicher Personen frühzeitig identifiziert und bewertet, kontinuierlich über-
wacht und – sofern möglich bzw. erforderlich – durch geeignete Gegenmaß-
nahmen begrenzt werden. Die vollständige Eliminierung sämtlicher Risiken 
ist dabei nicht zwingend das Ziel der DSFA, sondern vielmehr die Erreichung 
einer angemessenen Risikominimierung. 
In der Abhandlung wird zunächst auf den rechtlichen Rahmen sowie die ver-
schiedenen Rollen und Verantwortlichkeiten in der Durchführung einer DSFA 
eingegangen. Es wird dargestellt, unter welchen Voraussetzungen genau eine 
DSFA durchgeführt werden muss und welches die abzuarbeitenden Bestand-
teile in der Dokumentationspraxis sind. Innerhalb dieses Beitrages werden 
prioritär die Handlungshilfen und der dahinterliegende Prozess des Instituts 
für Digitalisierung und Datenschutz (ID2) für eine praxisorientierte und nied-
rigschwellige Umsetzung der Anforderungen aus Art. 35 DS-GVO herange-
zogen.
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Die aktuelle Bundesregierung will „neues Tempo in die Energiewende“ bringen. 
Ein zentraler Baustein hierfür ist das im Sommer 2022 verabschiedete und am 
1.2.2023 in Kraft getretene Wind-an-Land-Gesetz, das die planungsrechtli-
chen Grundlagen für Windenergieanlagen grundlegend umgestaltet. Dem neu 
gefassten § 249 BauGB kommt dabei eine tragende Rolle zu, die in diesem 
Beitrag näher erläutert wird.
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Verwaltung zu stärken. Das Bundesverwaltungsgericht hat in seinem Urteil mit 
dem Aktenzeichen 10 C 3/20 am 28.10.2021 verkündet, dass eine Information 
dann eine amtliche Information ist, wenn sie „aktenrelevant“ ist. Dieser Beitrag 
widmet sich der Frage, welche Auswirkungen das Erfordernis der Aktenrele-

vanz auf die Auslegung des Informationsbegriffs nach § 5 Abs. 2 LTranspG 
hat, und betrachtet die dadurch entstehenden Veränderungen hinsichtlich 
Transparenz und Offenheit der Verwaltung kritisch. Darauf aufbauend werden 
Kriterien dargestellt, wie diese vom BVerwG geforderte Aktenrelevanz in der 
behördlichen Praxis möglichst rechtssicher bestimmt werden kann.
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Diese Klausur aus der Abschlussprüfung in einem Laufbahnlehrgang des mitt-
leren nichttechnischen Dienstes befasst sich mit den Voraussetzungen und der 
Formulierung einer Ordnungsverfügung gegen das Abbrennen von Silvesterra-
keten außerhalb des zulässigen Zeitraums.
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Bei dieser Fallbearbeitung aus dem Verwaltungs- und Ordnungsrecht geht es 
um die Möglichkeit des Entzugs einer Waffenbesitzkarte bei Bedenken gegen 
die Zuverlässigkeit des Inhabers.
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